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Grußwort.

Dr. Peter A.

Kaemmerer

Mitglied des

Vorstands der

Landesbank

Baden-Württemberg

von vergleichbaren Gütesiegeln der anderen „Opfer“ kann

Jakarta momentan nur träumen. Gleichwohl zeichnet sich

eine bemerkenswerte Entwicklung ab. Seit April 2006 hat

die indonesische Zentralbank den Leitzins schrittweise von

12,75 Prozent auf 8,25 Prozent gesenkt, ohne dass sich

dies im Außenwert der Rupiah niedergeschlagen hätte.

Darüber hinaus profitiert das Land vom Rohstoffhunger der

BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China). Nicht ohne

Grund wurde Indonesien in den Kreis der „Next 11“ – einer

neuen Generation potenzieller Wachstumsmärkte – aufge-

nommen. Damit tritt die Rückkehr in den Kreis aufstrebender

Schwellenländer in greifbare Nähe, und eine Durststrecke 

von gut zehn Jahren neigt sich dem Ende zu.

Derzeit sind rund 250 deutsche Unternehmen in Indonesien

vertreten, viele davon mit eigenen Produktionsanlagen. Die

Rezession der Jahre 1997/98 hatte hierauf wenig Einfluss.

Obwohl nahezu alle Branchen Umsatzrückgänge zu ver-

zeichnen hatten, blieben die meisten deutschen Unterneh-

men dem Standort treu.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist dort, wo ihre

Kunden sind – auch in Indonesien. Damit Sie auch an diesem

für Sie wichtigen Auslandsmarkt nicht auf die fundierte

Beratung Ihres Partners verzichten müssen, eröffnet die LBBW

eine Repräsentanz in Jakarta.

Als internationaler Partner unserer Unternehmenskunden,

der Kunden der BW-Bank und der Sparkassen beraten wir

Sie vor Ort und begleiten Sie rund um den Globus. Darüber

hinaus bieten wir Ihnen ein breit gefächertes Angebot an

Finanzierungs- und Serviceinstrumenten, das Ihren indivi-

duellen Bedürfnissen Rechnung trägt.

Ihr

Dr. Peter A. Kaemmerer
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aus der griechischen Mythologie kennen wir Ikarus. Auf der

Flucht vor König Minos flog er zu hoch und bezahlte seinen

Übermut mit dem Leben. Vor zehn Jahren erlitten die ost-

asiatischen Tigerstaaten einen vergleichbaren Absturz.

Gerade noch als Globalisierungswunder gefeiert, fielen die

Volkswirtschaften Thailands, Malaysias, Südkoreas, Indo-

nesiens und der Philippinen innerhalb weniger Monate wie

Dominosteine. Doch entgegen Ikarus setzen die Tiger zum

zweiten Sprung an. Mit einem Durchschnittswachstum von

acht Prozent zählt Asien zu den dynamischsten Wirtschafts-

regionen der Welt.

Kein Land war von der Finanzkrise der Jahre 1997/98 so

stark betroffen wie Indonesien: Das Bruttoinlandsprodukt

sank um 13,7 Prozent, und zehn Mio. Menschen verloren

ihren Arbeitsplatz. Heute präsentiert sich das volkswirt-

schaftlich, flächen- und bevölkerungsmäßig größte Land

Südostasiens in vergleichsweise guter Verfassung. Die verab-

reichte Medizin des Internationalen Währungsfonds war bit-

ter, trug aber dazu bei, dass die Auslandsschulden reduziert

und der öffentliche Haushalt weitgehend saniert wurden.

Seit mehreren Jahren wächst die indonesische Wirtschaft in

konstantem Tempo, das sich 2007/08 noch beschleunigen

dürfte. Vor allem ein Risikofaktor ist gebannt: Statt hoher

Leistungsbilanzdefizite verzeichnet das Land heute deutliche

Überschüsse (2006: USD 9,7 Mrd.). Auch die Devisenpolster

sind komfortabel, und das Volumen ausländischer Direktin-

vestitionen nimmt merklich zu. Das neue Investitionsgesetz

sowie die Privatisierungspläne der indonesischen Regierung

stützen diesen Trend. So ist für die nächsten zwei Jahre eine

Halbierung der Zahl der Staatsunternehmen geplant.

Dessen ungeachtet scheint das Riesenland, das seit der

Entmachtung Suhartos drei Präsidenten straucheln sah, vom

Gespenst der „Asien-Krise“ nicht loszukommen. Rating-

agenturen stufen die Bonität Indonesiens immer noch weit

niedriger ein als vor 1997/98. Von „Investment Grade“ oder
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Das Akkreditiv in Gegenwart 
und Zukunft/ERA.

Das Wichtigste vorweg: Dokumentenakkreditive 

waren und bleiben ein zuverlässiges Zahlungs- und

Zahlungssicherungsinstrument im internationalen

Geschäftsverkehr. Seit den ERA 600 erst recht!

Bei dem Dokumentenakkreditiv handelt es sich be-

kanntlich um eines der wichtigsten Instrumente des

internationalen Handels. Es bietet dem Akkreditiv-

begünstigten bei ordnungsgemäßer Vorlage akkre-

ditivkonformer Dokumente einen garantieartigen

Anspruch. Dieser ist besonders werthaltig, weil 

er sich in aller Regel gegen eine im Rahmen des

Akkreditivs eingeschaltete Bank richtet. 

Da nahezu keine Rechtsordnung der Welt über ausge-

feilte Rechtsvorschriften für die Akkreditivabwicklung

verfügt, hat die Internationale Handelskammer (ICC)

bereits vor langer Zeit ein Regelwerk mit Richtlinien

dafür entwickelt, die Einheitlichen Richtlinien und

Gebräuche für Dokumentenakkreditive ERA (interna-

tionale Abkürzung: UCP). Ständige Veränderungen,

insbesondere auf technischem, aber auch auf rechtli-

chem Gebiet und bei den Usancen des Welthandels

erfordern nach einem gewissen Zeitablauf eine

Anpassung der Richtlinien. Die neueren Entwicklun-

gen auf diesem Gebiet haben in den seit dem

01.07.2007 geltenden ERA 600 ihren Niederschlag

gefunden.

Vor der ERA-Revision wurde bei einer hohen Zahl von

Dokumentenakkreditiven wegen offensichtlicher oder

vermeintlicher Abweichungen zunächst keine Zahlung

geleistet. In konkreten Zahlen: Etwa 70 Prozent der

unter Akkreditiven vorgelegten Dokumente wurden

bei der ersten Dokumentenvorlage zurückgewiesen.

Dies hatte einen negativen Einfluss auf das Ansehen

des Akkreditivs als Zahlungsinstrument. Durch die

Einführung einer Abweichungsgebühr für Mängelrü-

gen spitzte sich dieses Thema noch zu, insbesondere

wenn die konkreten Unstimmigkeiten zweifelhaft

waren oder die Ablehnung offensichtlich aus un-

seriösen Gründen erfolgte.

Zur Verbesserung dieses unbefriedigenden Zustands

setzte die ICC mit den ERA 600 folgende Ziele um:

Anpassung an die gängige Praxis im Banken-, 

Transport- und Versicherungswesen,

Einarbeitung der Klarstellungen der ICC-

Bankenkommission in deren Opinions und 

DOCDEX-Entscheidungen zu den ERA 500,

Behebung von Auslegungsdifferenzen sowie

Vereinfachung der Struktur und Sprache.

An Vorschusslorbeeren für die ERA 600 aus allen

Bereichen der Wirtschaft mangelte es bei deren

Verabschiedung wahrlich nicht. Aber sind die ERA 600

tatsächlich ein perfektes Regelwerk? Können sie das

geschilderte Problem beseitigen? Das Abstimmungs-

ergebnis (94:0) zeigt deutlich, dass alle 

Nationalkomitees der ICC und diejenigen, die sich im

Revisionsprozess gegen einzelne Regelungen oder

einzelne Formulierungen in den Richtlinien gewandt

oder das Fehlen bestimmter Regelungen moniert

haben, die ERA 600 in ihrer Gesamtheit als praxis-

taugliches Regelwerk ansehen. 

Nach der Verabschiedung der ERA 600 durch die ICC-

Bankenkommission im Oktober 2006 – für die nächs-

ten etwa zehn Jahre? – hätte man davon ausgehen

dürfen, dass die Diskussion über den Inhalt der ERA

zunächst abgeschlossen gewesen wäre. Mit Überra-

schung ist jedoch zur Kenntnis zu nehmen, dass

diese offensichtlich teilweise sowohl in der Fachlitera-

tur als auch in eingeschränktem Umfang in der Praxis

„fortgeführt“ wird. Soweit es die Praxis anbelangt,

Klaus Vorpeil,

Rechtsanwalt und

Autor zahlreicher

Publikationen zum

internationalen

Wirtschaftsrecht
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geht dies wohl auf die neue Formulierung in Art. 1

zurück, wonach die ERA für alle Beteiligten bindend

sind, „soweit sie im Akkreditiv nicht ausdrücklich

geändert oder ausgeschlossen sind“. Damit ist aber

keine inhaltliche Änderung herbeigeführt worden, da

diese Möglichkeit schon vorher bestand. Sie war nur

nicht so plakativ – und einladend? – formuliert. Der

neue Wortlaut sollte nur eine redaktionelle

Verbesserung bewirken.  Anscheinend nehmen einzel-

ne Marktteilnehmer dies jedoch zum Anlass, „ihre“

Revision der ERA fortzuführen, indem sie einzelne

Klauseln – zum Teil standardmäßig – abbedingen oder

modifizieren wollen.

Bei bestimmten Fallkonstellationen kann sich ein

sachlich begründetes Interesse an einer Modifizierung

einzelner Regelungen der ERA ergeben. Dies ist kein

spezielles Problem der ERA 600; auch unter der

Geltung der ERA 500 wurden im Einzelfall von den

ERA abweichende Regelungen vereinbart. Abzulehnen

wäre aber – falls sich ein solcher feststellen ließe –

der Versuch einer stereotypen individualvertraglichen

Abänderung der Bestimmungen in den ERA, um auf

diese Weise eine „Korrektur“ an den ERA 600 vorzu-

nehmen. Auch die sich jetzt vereinzelt äußernden

„Kritiker“ – wo waren sie bei der Verabschiedung der

ERA? – müssen realisieren, dass mit den ERA 600

nach Ansicht der überwiegenden Mehrheit eine für

die Akkreditivpraxis geeignete Grundlage geschaffen

worden ist.

Die erfolgreich durchgeführte Überarbeitung der ERA

hat zu einer weiteren Stärkung des Akkreditivs

geführt. Die neuen ERA sind eines der bedeutendsten

Regelwerke der internationalen Wirtschaftspraxis. Sie

schaffen einen angemessenen Interessenausgleich für

die an einem Akkreditiv Beteiligten. Die hohe

Praxistauglichkeit resultiert nicht zuletzt daher, dass

bewährte Standards der sich an die neuen

Entwicklungen anpassenden Akkreditivpraxis darin

eingeflossen sind.

Die ERA 600 erhöhen die Akzeptanz des Akkreditivs

als Zahlungs- und Zahlungssicherungsinstrument.

Eine reibungslose und effiziente Abwicklung der

Akkreditive ist allerdings weiterhin von einer klaren

und eindeutigen Akkreditivgestaltung abhängig. Die

Bewährung der ERA 600 in der Praxis hängt von der

richtigen und konsequenten Handhabung der darin

enthaltenen Regelungen ab. Wie andere komplexe

Regelwerke können auch die ERA 600 nicht alle sich

möglicherweise ergebenden Spezialfragen abdecken.

Die Banken werden ihren Kunden aber auch zukünftig

zur Klärung von Detailfragen zur Verfügung stehen.

Die Zukunft des Akkreditivs als praxistaugliches

Zahlungs- und Zahlungssicherungsinstrument ist auf

der Grundlage der ERA 600 jedenfalls gesichert.




